
Nü°. AVN. Tamstng den I O Jul i R8«O.

Z. 2')2. ,l (l) Nr. 57Ul.

Knudlnachung.
Für dic Beistellung des zur Beheihung der

Amtslokalitätcn der k. k. Finanz-Bezirks-Di-
rektion, des r. k, Tiibak-und Slempelucrschleiß-
Magazms, deö k. k. GefällS-Oberanttcs, der
hauptzollämtlichcn Fachinen-Wachstube in Lai-
bach , dann der Amtslokalitaten dcr k. k. Steuer-
Direktion, im Falle ihres Verbleibens in loco
Laldach, des k. k. Landesmünzprobiramtcs;
ferner der Amtölokalitäten der k. k. Landes-
hauptkassa, des Katastral-Mappen-Archiv's und
der k. k. Finanz^Prokuraturs-'^btheilung in Lai'
dach ini Winter l^<ll>/l8lll erforderlichen Brenn-
holzes, wird am 22. Augu,t lt^tt0 um lttUhr
Vormittagü im )lmtsgebäude der gefertigten
k. k. Finanz-Bezirkö-Direkcion am Schulplatze
Nr. 2!>7 eine Minucndo-Lizitation und Ver-
handlung mit allfälligen schriftlichen Offerten
unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen
werden:

1. Der Bedarf besteht für die Lokalitäten
im Gebäude dcr Finanz-Bczirks-Direktion in
<»5, für das k. k. G^'f.-Oberamt in 4 l , für
die Fachinen-Nachstube in 2 , für die Lokali-
täten del k. k. Steuer-Direktion in 27, für
das k. k. Landesmünzpiodiramt in l t t , für die
Landeshauvtkassu in 34 , für das Katcstral-
Mappen Archiv in 3tt bis 4t» und für die k. k.
Finanz.Prokuraturö-Abtheilung beiläufig in iW
bis :z'> Wiener Klafter harten ungeschwemmten
Buchenholzes in der hier gewöhnlichen Schci-
terlänge von 22 bis 24 Zol l , welchcö vollkom-
men trocken und durchaus von guter Qualität
sein muß.

2. Als Fiäkalpreis für die n. ö. Klafter
deö bezeichneten Brennholzes wird dcr Betrag
von Sechs Gulden österr. W. festgesetzt.

3. Von obigen Holzquantitäten sind bls
Ende September l. I . <i5 Klafter in das Holz-
magazin im Finanz-Bezirks-Dircktions-Gebäude
am Schulplatze Hö,-Nr. 2l^7, 4 t und 2 Klafter
in das h. o. k. k. Gefallen-Oberamtsgebäude
am Raan, die für die k. k. Steuer-Direktion,
das k. k. Landeömünzprobiramt, für die k. k.
Landeöhaliptkassa und für die k. k. Finanz-Pro-
kuraturs-Abthcilung benöthigt werdenden Holz-
quantitäten aber in die Hol-legen der betreffen-
den Behörden, und zwar, da dieselben den gan-
zen Holzbrdarf nicht auf ein Mal fasten können,
über jedesmalige Aufforderung in den angespro-
chenen Quantitäten, endlich in das Holzmagazin
deö Katastral.Mappcn-Archivä :w bis 4tt Klaf-
ter abzuliefern und in allen benannten Orten
klafterweise (jede Klafter mit einem Krcuzstoße
versehen) auf Kosten des Lieferanten in dcr be
treffenden Holzrcmise aufzuschlichten.

Ausdrücklich wird hiebei bedungen, dap für
den Fall, als von einer dcr vorbenannten Be-
hörden oder von einem der obenangcführten
Aemter nicht die vorliegende präliminirte Menge
Brennholzes, sondern mehr oder wen ige r
dcnöthigt wcvdcn sollte, dcr Lieferant das grö^
ßere oder mindere Quantum, welches ihm bis
Ende September d. I . bekannt gelben werden
wi ld , unter den sonst aufrecht bleibenden Be-
stimmungen zu liefern haben wird.

4. Nach beendeter Lieferung wird dem Lie-
feranten der entfallende Vergütungsbetrag bei
der h. o. k. k. Landeshauptkassa, mit Ausnahme
für das an das k. k. Hauptzollamt und die
Z^chmcn-Wachstube abgelieferte Brennholz,
wofür bid' Auszahlung des betreffenden Betra-
ges bei dcr l). o. k. 5 Finanz-Bezirkskassa er-
folgen wird, zahlbar angewiesen werden.

5. Sollte der Kontrahent die Lieferung
nicht vollkommen erfüllen, so räumt er dem h.
Aerar und rücksichtlich dcr gefertigten Finanz-
Bezirks-Dircktion das Necht cm, den Holzbe-

darf um waä immer für einen Preis und auf
was wn::cr für eine Art bclzuschaffen und den
ausgelegten, allenfalls den Erstchungsprcis über-
steigenden Mchrbetrag. aus seinem cingcleglcn
Vadium und bei Unzulänglichkeit dieses Letzteren
aus seinem ganzen Vermögen einzubringen.

N. Zu diesem Ende l)5t jeder Unternehmungs-
lustige vor der Versteigerung ein Vadium uon
Einhundert fünfzig und zwei Gulden (»52 ft.)
öst. M . zu erlegen, welcher Betrag dem Nicht-
crsteher nach beendeter Llzitation sogleich rück-
gestellt, bezüglich des ErstcherS aber, als Kau-
lion zur Sicherstellung der Licferungöuerdind»
lichkeucn zurückbehalten, und erst nach vollstän-
diger Erfüllung derselben rückgestellt werden wi:d.

Ucbrigcns bleibt die Genehmigung oder
Nichtgenehmigung deö Bcstbotü der k. k. Fi-
nanz-Landes-Direktion in Graz vorbehalten.

7. Der Erstcher hat den klassenmäßigen
Stempel für ein Pare des dießfalls errichtet
werdenden Kontraktcü zu bestreiten.

8. Die vorschriftsmäßig verfaßten schriftli-
chen, mit einer iltt und « kr. öst. W. Stem-
pclmarke versehenen und mit dem Vadium von
Einhundert zwei und fünfzig Gulden ( l52 si.)
öst. Üü, belegten Offclte müssen bis zum 2 l .
August l. I . l2 Uhr Vormittags versiegelt,
und mit der Aufschrift: »Holzlicferungü-Offert"
im Bureau des r. k. Flnanz-Bezirtö-Direttorö
in Laibach übergeben werden.

!). Die aus dem mit dem Ersteher abzu-
schließenden Vertrage ecwa entspringenden RechtS«
streitigkeitcn, das yohc Gefallen Äerar mag alö
Klägcr oder Geklagter eintreten, so wie alle
hierauf Bezug habenden Sicherstellungs« und
Exekutionbschrltte, werden bei demjenigen im
Sitze dcr hierortigcn Finanz - Prokuraturs-Ab-
theilung befindlichen «berichte, dem der FistuS
als Geklagter untersteht, durchzuführen sein.

K, k. Finanz-Bezirks-Direktion.
Laidach am 25. Jul i !dUU.

Z 253. » ( l ) Nr. 3ütl2.
5̂ d i k t.

Von Seite dieses k. k. Landesgerichteö wird
bekannt gemacht, daß ein 2 Merling haltc.lder
Sack mit Mehl und cin gleicher Sack mit
Weizen am »9. Juni l. I . an der zunächst
dem nördlichcn Auäfahrtsthore des hiesigen Bahn-'
Hofes gelegenen Harpfe des Sirnig, muthmaßlich
gestohlen, vorgefunden wurden.

Da sich binnen Jahresfrist kein Eigenthümer
gemeldet hat, werden diese dem Verderben un-
terliegenden Geginstandc am 8. August l. I .
Vormittags um ll) Uhr im hiesigen Inquisitions-
hause öffentlich veräußert, wornach dem Eigen^
lhümer flci stellt, scine Ansprüche auf den Kauf-
preis in der geschlichen Verjährungsfrist geltend
zu machen.

Laibach am 24. Juli »8«N.

Z I33<:. ^,) Nr. 2?<;U.
G d i k t.

2,on dem k. k. Landesgerichtc Laibach wird
hicmi: bekannt gegeben:

Es habe in dcr Erekutionösache dcs Ma-
thias Dobrauz, durch Hl'n. Dr. Ruoolf, wider
Ludivig Packelstcin, die Reassumirung der exe-
kutiven Feilvictung des, d<>m Ludwig Packelstcin
gehörigcn, lm vorhin nmgistratlichcn Grundbuche
«üb Rckt. Nr. 34 l vorkommenden, in der S t .
Petcrs-Vorsiadt 8lll) Konsk. Nr. 2ll liegenden
Hauses sammt An« und Zugehör, im gericht-
lichen Schätzungswerthe von 32i«l st. 20 kr.
CM, oder 3»7l> si. U-> kr. öst. W., bewilligt
und zu deren Vornahme die Feilbietungstcrmine
auf den 2(». August, 24. September und 29.
Oktober l. I Vormittags um Uj Uhr vor dic-
sem k. k. Landcögcrichte mit dcm Beisätze an-
geordnet, daß obiges Haus bei der ersten und

zweiten Fcilbietung nur um oder über dcn
Schahungswerth, bei der dritten aber auch unter
demselben dcm Meistbietenden zugeschlagen wer-
den würde.

D.'r Grundbuchscxtrakt, das Schätzungs-
plotokoll und die Lizitationsbedingnissc können
in dcr landesgerichtlichen Registratur eingesehen
werden.

Laibach am 2 l . Jul i l8UU.

Z. 25,1. » (») Nr. 5784.

K o n k u r s e .
Eine Postamts-Akzessistcnstelle im Linzer

Postdirektionsbczirkc, mit dem Gehalte jährl.
3!5 si., gegen Erlag einer Kaution von 4M» si,,
ist zu besetzen.

Gesuche sind bis 1«. August bei der Post.
direktion in Linz einzubringen..

K. k. Postdirektion. Triest am 23. Jul i I860.

Eine Postakzessistcnstellc im dalmatinischen
Postdirektionsbezirke, mit dem Gehalte jährlicher
3!5 si., gegen Kaution von 40U si., ist zu
besetzen.

Gesuche sind bis lU. August l. I . bei dcr
Postdircktion in Zara einzubringen.

K. k. Postdirektion. Triest am 23. Jul i I8N».

Z . "2^ i . a (2) Nr. 1320.

Kundmachung.
Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis;

gebracht, daß am !>. August l. I . Vormittags
l ! Uhr die neuerliche versicigcrungsweise Ver-
pachtung des Bretter- und Holzwarcn^lufschla-
gcs im Markte Ecnosetsch zum Besten des hier-
orligen Lokalschulfondcö auf die weitere Dauer
vom !. November lt t lw bis Ende Oktober '.tzttl
und allenfalls auch ltttt2 und »ttt!3 abgehal-
ten werden.

Wozu Erstehlmgslustige mit dcm Anhange
eingeladen werden, daß jeder Lizitant eine Il>)6
Kaution zu crlegcn haben wird, und die dieß,
fälligen Brdmgmsse täglich hicramts eingesehen
werden können.

Auch werden schriftliche mit dem l « A Va-
dium versehene, der Vorschrift gemäß verfaßte
Offerte angenommen, die jedoch noch vor Be-
ginn der Lizitation der Kommission überreicht
werden müßten.

K. k. Bezirksamt Senosctsch am l7. Jul i

Z. 245. ll (lt) Nr. 3 l44.

O d i k t.
Nachstehende Gcwerböpartei, derzeit unbe-

kannten Aufenthaltes, wird im Sinne der hohen
k. k. Steuer-Dircktions-Verordnung vom A!>.
In l i l 85 l l , Z. " °^<zz , aufgefordert, binnen
l4 Tagcn, vom Tage dcr dritten Einschaltung
dieses Ediktes in das Amtsblatt d r̂ Laibacher
Zeitung an gerechnet, hicramtö zu erscheinen,
und ihrcn nachstehend verzeichneten Erwerbstcurr«
Rückstand sammt Umlagen zu berichtigen, wi«
drigcns '̂ic Löschung ihrcs Gewerbes ohne wci-
tcrcs veranlaßt werden wird.

Jakob Imza, Schuster, von Unterplanina,
Stcuerrückstand s. Umlagen 8 si. 74 »"/ f̂ .

K. k. Bezirksamt Planina am l» . Iuli ' l8!»U.

'^. l2?0. (3) ^ " " " ^ N l 7 3 ^
E d i k t .

I m Nach'̂ ancze zum dilsiamllicken Editte von,
2«. Iaiunr !8«0, Z 5^2. wird l.öffncl: (̂ s wtltx
ü, der Crclu!ivnss>,cl'e dts Mal lows Plemrou ron
Olrßud.löku. g.'.^l, Andll'^6 Rl'llich vo„ Sa^i^ j , ,
l».-ll). >07 fl. , ) kr. am l6. »Illgust Iöt<a, F'»H9
Uhr hicramtä zur III. N ^ l i l ! ! ! ) ! . ! ^ gsschlillen.

-N. k. BeziilZamt Fcistlitz, als Gciicht, am
l6. Jul i i860.
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Z. 548. » (»)

Kundmachung.
Das hohe Armee-Obcr-Kommando hat

die Eicherstellung des bei den Monturö-
Komlnissionen in dem Zeitraume vomAugust
186N bis Ende Oktober 1861 sich ergeben-
den Bedarfs an M o n t u r s - und R ü -
st u n g s - Gegenständen nuttelst einer
Offert - Verhandlung angeordnet.

Auf welche Bedarfs-Artikel offerirt werden
kann, ist aus dcm angeschlossenen Offelts-For-
mulare zu ersehen; auch enthält dasselbe das
Minimum des zu offernenden Quantums, wo»
bei bemerkt wird , daß zwar mehr aber nicht weni-
ger als dieses Minimum offerirt werden darf.

Die wesentlichsten Bedingungen zur Liefe<
rung bestehen in Folgendem:

I . I m Allgemeinen müssen sämmtliche Ge-
genstände nach den vom hohen Armee-Ober-
Kommando genehmigten Mustern, welche bei
allen Monturs-Kommissionen zur Einsicht bereit
erliegen, und als daö Minimum der Quality-
Mäßigkeit anzusehen sind, geliefert werden, ins-
besondere aber haben dafür nachstehende Bestim-
mungen zu gelten:
a) Von MonturöN'ichern können, weiße, moh-

ren ' und hechtgraue, lichtblaue, dunkelgrüne,
dunkelbraune und graumelirte, das Stück im
Durchschnitte zu (Zwanzig) 2tt Wiener Ellen
gerechnet, offerirt werden.

Es bleibt den Lieferungsunternehmcrn, frei--
gestellt, eine, mehrere oder alle der genann-
ten Tuchgattungcn zu offcriren.

Die ungenäßt eingeliefert werdenden, ^ ,
Wiener Ellen breiten, weißen und hechtgrauen
Tücher dürfen, im kalten Wasser genäßt, in
der Lange per Elle höchstens ' / , , (Ein vier-
undzwanzigstel) und in der Breite ^ ^ (Ein-
scchzehntel) Wiener Elle eingehen, und ist
für jede Mehrschwcndung vom Lieferanten
der Ersatz zu leisten.

Bci den I'/,g Wiener Ellen breiten weißen,
lichtblauen, hechtgrauen, graumclirtcn, dun-
kelbraunen, dunkelgrünen und mohrengraucn
Tüchern, welche schwendungsfrci, die Farb-
tüchcr und melirten Tücher schon in der
Wolle gefärbt und zum Beweise dessen mit
angcwcbtcn Leisten versehen scm müssen, wird
sich von der Schwendnngsfrcihcit bci jeder
Lieferung durch vorzunehmende Probenassung
die Ueberzeugung verschafft, und muß für
jede sich zeigende Schwendung vom Liefe-
ranten der Ersah geleistet werden.

Sämmtliche Tücher müssen unapprctirt ein-
geliefert werden, sic müssen ganz rein, die
mclirtcn und die Farbtücher aber cchtfärdig
sein, und mit weißer Leinwand gerieben, we-
der die Farbe lassen noch schmutzen, und die
vorgeschriebene chemische Farbprobe bestehen.

Alle Tücher ohne Unterschied werden bei
der Ablieferung stückweise gewogen und jedes
Stück derselben, das in der Regel N» Ellen
halten soll, muß, wenn es Halbzollbrette Sei-
ten- und Quer-Leisten hat, zwischen l » ^
nnd 2 l ^ , mit Ein Zoll. breiten Seiten,
und Oller-Leisten aber zwischen » 9 ^ und
22^8 Pfund schwer sein, worunter für die
Eiuhalb Zoll breiten Leisten ^ bis !V«,
und für die Ein Zoll breiten l '/< bis 2V«
Pfund gerechnet sind.

Stücke untcr dem Minimal-Gewichte wer»
den gar nicht, und jene, welche das Mar i -
mal-Gcwicht überschreiten, nur dann, jedoch
ohne einer Vergütung flir das Mehrgewicht,
angenommen, wenn sie nebst dem höheren
Gcwichte doch vollkommen qualltatmaßig und
nicht von zu grober Wolle erzeugt sind.

l>) Die Kotzen zu Pferdedecken für Kavallerie
müssen in einzelnen Stücken geliefert werden.

Diese Kotzen (Pferdedecken) müssen von wei'
ßer, reiner, guter /^ai . -»-Wol le, mlt glci.
chem nicht köpfigen Gespunsie über das
Kreuz gearbeitet, glcich und gut verfilzt und
nur kurz ausgerauht <cm.

Die Kohc für die schwere Kavallerie hat
3 ' / , bis 3Vß Wiener Ellen in der Länge

und 2V« bis 2 V i , Wiener Ellen in der
Breite zu messen, fcrncr « ^ bis !> Pfund
im Gewichte zu halten.

Die Kotze für die, leichte Kavallerie, hat
nur 2 ' ^ 5 bis 2 " / , « Ellen lang u»d 2'/.«
bis 27,5 Ellen breit, dann l i ^ bis 7 Pfund
schwer zu sein.

Kavalleric-Pfcrdckohcn unter dcm Mmimal-
Maß und Gewicht werden gar nicht, und
jene welche das Maximalgewicht übersteigen,
luNürlich ohne Vergütung daflir, nur dann
angenommen, wenn das Marimal-Maß nicht
übel schritten ist.

Die Hallina muß ^ (Sechsviertel) Wie-
ner Ellen breit ohne Appretur und unge-
naßt geliefert werden per Elle »^/« bis 1 " / ,
Wiener Pfund wiegen und jedes Stück we-
nigstens ltt Wiener Ellen messen.

Die einfachen zweiblättrigell Bctlkohcn
müsse,, !"/ ,5 Wiener Ellen breit und 5>V,̂
Elk lang sein, dann 9 bis lN Wiener Pfund
wiegen.

Sowohl die Hallina als die Bettkotzen
werden unter dem Minimal-Gewichte gar
nicht angenommen, bei Stücken aber, welche
qualitä'tmäßig befunden werden, jedoch das
Marimal-Gewicht übersteigen, wird daö höhere
Gewicht nicht vergütet.

Die Abwägung der Pferde -Decken, der Hal-
lina und der Bctlkotzen geschieht stückweise.

Zu den letzten beiden Wollsortcn ist rein-
gewaschene, weiße Zackelwoll? bedungen, und
sie können ebenso aus Maschinen- wie aus
Hand-Gespunst erzeugt sein.

«) Offerte auf Leinwänden, bei welchen natür-
liche Bleiche ohne Anwendung atzender, dcm
Leinenstoffe schädlicher Mittel bedungen wird,
müssen sämmtliche ausgeschriebene Leinwand-
gattungen umfassen, Anbote auf blnß eine
oder die andere Gattung bleiben unberück-
sichtigt.

Hingegen steht es frei, mit den Leinwänden
auch Zwilliche oder letztere aUein anzubieten.

Die Gattien - und Leintücher ^ Leinwänden
werden nach einem gemeinschaftliche!, Muster
übernommen und besteht dihcr auch für beide
ein und dieselbe Qualität.

Es wird gestattet, von den an den Enden
meist gröberer und schütterer, im Gewebe ge-
arbcitetcr Hemden oder Gatticn-Leinwandcn
galizischcn Ursprunges an einen, oder beiden
Enden die unqualitätmäßigcn Theile, jedoch
m,r dann abzuschneiden, wenn der Rest in
der ganzen Länge mindestens 25, Ellen gibt.

Die abgeschnittenen Theile dürfen als Fut«
tcrlcinwand übernommen werden, wenn sie
sich dazu eignen, in der ganzen Lange min-
destens l5 Ellen betragen und wenn durch
deren Annahme das bewilligte Lieferungs-
quantum nicht überschritten wird. Ein Slück
jedoch, wllchcs auch in den Mittcltheilcn we<
gen unqualitätmaßigen Stellen ausgeschnitten
werden müßte, darf nicht angenommen werden.

Sämmtliche Leinwaren, mit Ausnahme der
Strohsackleinwand, müssen eine Wiener Elle
breit sein ul-.d per Stück im Durchschnitte
3<l Ellen mcss.n. Strohsackleinwand wird
nur mit l ^ 2 Wiener Ellen Breite, mit dem
Durchichnittsmaße von 3l> Ellen pr. Stück
gefordert.

Der schwarzlackirte Kallikot von inländischer
Erzeugung zu Czako-Futterals muß nebst der
angemessenen Qualität eine Wiener Elle breit
und jedes Stück wenigstens 30 Wiener Ellen
lang sein.

ll) Von den Ledcrgaltungen werden das Ober-
und Pfundsohlen-Leder nach dcm Gewichte,
braune Kalbfelle nach dcm Stücke übernommen.

Die Abwägung der Lederhaute geschieht
stückweise, und was jede Haut unter Einem
Viertel Pfund wiegt, wird nicht vergütet;
wenn daher eine Oberlederhaut tt Pfund und

' 3U Loth wiegt, so werden nur 8 ^ Pfund
^ bezahlt.

Nebst der guten Qualität kommt es bci
diesen Häuten hauptsächtlich auch auf die
Ergiebigkeit an, welche jede Haut im Ver-
hältnisse ihres Gewichtes haben muß, dage-

gen wird, mit Ausnahme der Pfundsohlcn-
häute, welche in keinem Falle mehr als 40
Pfund wiegen dürfen, bei den Oberlcderhäu-
ten ein bestimmtes Gewicht nicht gefordert.

Diese Ergiebigkeit ist dadurch bestimmt,
daß die Oberlcderhaute zu Schuhen und
Stiefeln, bezüglich zu Niemzcug, die Pfun^
sohlenhäute zu Schuhen und Stiefeln nach
den bestehenden Ausmaßen das anstandslose
Auslangen geben müssen.

Oberlcderhäute und Kalbfelle müssen in
der Lohe allein, ohne Zusah einer Alaun-
oder Salz-Beitze, gar gegarbt, und das Pfund-
sohlculeder in Knoppern ausgearbeitet sein.

Leichte und schwere Oberleder-Häute nn't
unschädlichen und die Qualität und Dauer
der daraus zu erzeugenden Fußbekleidungen
und Riemenwerksortcn nicht beeinträchtigenden
Mangeln, als: etwas im Afer abschüssig, an
wenigen einzelnen Stellen versalzt oder mit
unschädlichen Narben, an 3 bis 4 Stelle«
in der Lange bis l ^ Zoll narbenbrüchig,
wald« oder hornrissig, mit wenigen, nicht
auf einer Stelle angehäuften oder glaöartit
gen, sondern gut verwachsenen Engeringen,
einzelnen Schnitten und nicht um sich grei«
senden Brandflecken, dann etwas starkem
Schilde werden, wenn sie sonst ganz quali' .
tatmäßig sind, von der Uebernahme nicht
ausgeschlossen und es wird nur für Schnitte
und Brandflecke ein entsprechend mäßiger G^
wichtsabschlag gemacht werden.

<;) Von Fußbekleidungöstü'cken werden deutsch
Schuhe, ungarische Schuhe, Halbstiefel und
Husarcn (5zismcn nach der neuesten Form i>n
fertigen Zustande gefordert.

Jede Fußbekleidungsgattung muß in del
dafür bei Abschlicßung des Kontrakts fcstg^
sehten Klasscu und Prozenten geliefert werden,
jedoch ist der Lieferant an dieses Verhalts
nicht gleich im Anfange der Lieferung gcbu^
den, sondern es wird nur gefordert, daß ^
keiner Klasse eine Ueberlieferung geschehe
und daß das frühcr in einer oder der and"'"
Klasse weniger Gelieferte bis zum Abla"^
der Frist nachgetragen werde.

Zur Erkennung der innern Beschaffen!)^
bei fertigen Stücken müssen sich diese Lieft'
rantcn der vorgeschriebenen Zertrcnnungspro^
unterziehen und sich gefallen lassen, die aul?
getrennten Stücke, wenn auch nur eines d^v^'
unana/messen erkannt w i rd , ohne Anspruch
einer Vergütung für das geschehene Auftte«' >
nen, sammt der übrigen nicht aufgetrennte"
Parthie als Ausschuß zurückzunehmen.

Das zu Fußbekleidungen verwendete Obel'
und Vratidsohlcn-Leder muß ohne Zusa'tz ein»'!
Alaun- oder Salz-Beitze und daö Pfund-
sohlenlcder in Knoppcrn gar gearbeitet s '̂̂ '

Diejenigen Mandel, welche, wie vorbcsag"
das Oberleder nicht zum Ausschusse machen,
werden auch die fertigen Fußbekleidungen v̂ n
der Uebernahme nicht ausschließen, wenn <l
sich an solchen Stellen befinden, wo sie f^
die Dauer oder sonstige gute Qualität und
das Ansehen derselben keinen Nachtheil hel-
bciführen.

2. Die Offerenten haben sich in dcm Of f " "
zu erklären, daß sie ein Drittheil des anl!^
botencn, bezüglich bewilligt erhaltenen Lics^
rungsquantums bis Ende Oktober lttttN, ^
Dlittheile dieses Quantums aber rom 1. ^ .
vlmber l t tW angefangen bis Ende O k t ^
l t t t t l einliefern wollen. Die Bestimmung ^ '
Zwischentermine wird übrigens den Of fers
überlassen, und es haben dieselben diese ^
mine in dem Offerte genau anzugeben. ^

3. Der Offercnt muß die Quantitäten, ^
er vom August Ittltt» bis Ende Oktober l ^
liefern w i l l , bei Tüchern, Hal l ina, LcinwaN"
uno Zwilchen, dann Kallikot, endlich bei gr""^
Rasch und Gradl per Wiener Elle, bei P ^ ^
decken und Veftkotzen per Gtück und V ' ^
Pfund, bei Ober- und Pfundsohlcn - Leder "'
Wiener Zentner, bci Fußbekleidungen pr. P ^
und bei Kalbfellen und Hutfilzen pr. Stück
Ziffern und Buchstaben/dann die M""t" / .
kommissionci,, wohin, und ble Lttserungütcrn'l' /
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in denen cr liefern w i l l , nach den im <i Punkte
gegebenen Andeutungen deutlich angeben.

Die anzusehenden Preise sind in österr. W,
anzugeben.

Für die Zuhaltung des Offertes ein Reu-
geld (Vadium) mit 5 ^ der nach geforderten
Preisen entfallenden Lieferungswerthes entweder
an eine Monturskommission oder an eine der
bestehenden Kriegskassen, mit Ausnahme der
Wiener, zu erlegen und den darüber erhaltenen
Depositenschein, abgesondert von dem Lieferungs-
offertc, unter einem eigenen Umschlage einzu-
senden, da das Offert bis zur kommissioncllen
Eröffnung an einem bestimmten Tage versiegelt
liegen bleibt, während daö Aadium sogleich
der einstweiligen Amtshandlung unterzogen wer-
den muß.

I n jedem Offerte ist übrigens gen-.u er-
sichtlich z>l machen, daß daö erlegte Vadium
wirklich 5°/^ des angebotenen Lieferungswerthes
beträgt, daher in dem Offerte der Gesammt-
lieferlingswerth, so wie das davon mit 5"/^
berechnete Vadium mit aller Bestimmtheit er-
sichtlich zu machen ist; Offerte, welchen das
entfallende Vadium nicht vollzählig beigeschloffen
wird, werden unberücksichtigt gelaffen.

4. Die Reugelder können im Baren oder
in österr. Staatspapieren nach dem Börsen-
werthe in Nealhypotheken oder in Gutstehungen
geleistet werden, wenn deren Annehmbarkeit als
pupillarmäßig von der Finanzplokuratur aner-
kannt und bestätigt ist. Die als Reugeld er-
legte Summe ist stets mit dem entfallenden
Betrage in ö. W. auszudrücken.

Da zur Uebernahme der Vadien nur die
Montmskommissionen und Kriegskaffen, mit Aus-
nahme der Wiener, berufen sind, so ist sich we-
gen deS Erlages bei Zeiten an selbe zu wen-
den , widrigens die Offercnten eö sich selbst zu-
zuschreiben haben würden, wenn ihre Vadien
wegen des zu großen Andranges von Erlegern
in den letzen Tagen vor Ablauf des Offert-
Einsendungslermines mcht mehr angenommen
werden könnten.

5. Sowohl die Offerte als auch die Depo-
sitenscheine über Vadicn muffen jedes für sich
in einem eigenen Couvert versiegelt sein, und
entweder an das hohe Armee-Oberkommando
bis 4. August l l M , (vierten August »50«)
l 3 Uhr Mittags, oder an ein Bandes - General-
Kommando bis 30. (dreißigsten) I n l i lttMl
eingesendet werden und es bleiben die Offeren-
ten für die Zuhaltung ihrer Anbote bls 2tt.
(zwanzigsten) August IttUO in der Art verbind-
lich, daß es dem Militär - Aerar freigestellt
bleibt, in dieser Zeit ihre Offerte ganz oder
theilwcise, oder auch gar nicht anzunehmen.

Von Osscrenten, welche sich der LicferungS-
bcwi'lligung nicht fügen wollen und nicht binnen
fünf Tagen nach Erhaltung dieser Bewilligung
ihre Lieferungßcrklärung an die verständigende
Monturskommiffion abgeben, wird das Vadium,
als dem Aerar verfallen, eingezogen.

Die Vadien derjenigen Offerenten, welchen
eine Lieferung bewilligt wird, bleiben bis zur
Erfüllung des von ihnen abzuschließenden Kon-
traktes als Erfüllungs - Kaution liegen, können
jedoch auch gegen andere sichere, vorschrifts-
mäßig geprüfte und bestätigte Kautions.-Instru-
mente ausgetauscht werden, jene Offercnten aber,
deren Antrage nicht angenommen werden, er«
halten mit dem Bescheide die Depositenscheine
zurück, um gegen Abgabe derselben die einge-
legten Vadien wieder zurückbcheben zu können.

<j. Von jedem Offcrenten, muß mit seinem
Offerte ein Zertifikat beigebracht werden, durch
welches er von einer Handels - und Gewerbe-
Kammer befähigt erklärt wird, die zur Liefe«
rung angebotene Menge in dem bestimmten Ter-
mine verläßlich abzustatten.

Diese den Offerenten von den Handclß-
und Gcwerbekammern nur versiegelt zu über-
gebenden und versiegelt zu belassenden Zerti-
fikate sind stempclfrei.

M i t den von Genossenschaften, Gemeinde-
Vorständen oder k. k. Bezirksämtern ausgestellten
und bestätigten Lcistungöfähigkcits - Zcugnif>en
wird sich das hohe k. k. Armec-Oberkommando

nicht mehr begnügen, und es haben auch gali
zische Offerenten Lcistungsfähigkeits - Zeugnisse
der Handels- und Gewerbe - Kammcren beizu-
bringen.

7. Die Form, in welcher die Offerte zu
verfassen sind, zeigt der Anschluß. Die Offerte
müssen mit einem Stempel von 3<> tr. ö. W.
versehen sein, und unter besonderem Couverte,
da sie kommissioncll eröffnet werden, mit dem
ebenfalls gesonderten couvertirten Depositen-
scheine überreicht werden,

«. Offerte mit anderen, als den hier auf-
gestellten Bedingungen bleiben unberücksichtigt,
und es wird das offerirte Quantum und das
Verhältniß des geforderten Preises zu den Prei»
sen der Gesammt-Konkurcnz nicht der alleinige
Maßstab für die Beurtheilung sein, sondern
es werden bei dieser auch die Leistungsfähigkeit
des Offerenten, insbesondere aber seine Ver-
dienste durch bisherige qualitätmäßige und recht-
zeitig abgestattete Lieferungen, seine Solidität
und Verläßlichkeit in die Wagschale gelegt.

Derlei verläßlichen Lieferanten kann übri'
genö für dermal eine Aussicht auf den Abschluß
mehrjähriger Kontrakte nicht gewährt werden,
es wird ihnen jedoch gestattet sein, bei der
nächsten SichersteUung dießfalls als Bewerber
aufzutreten,

Nachlragsofferte, so wie alle nach Verlauf
der oben festgcsehen Einrcichungsterminc ein-
langenden Offerte werden zurückgewiesen.

!>. Die übrigen Kontrattobedi.igungen, welche
bei den Monturskommiffioncn im Detail auf-
liegen, sind im Wesentliche,, folgende:
u) Die bei den Montlnskommijsione,, erliegen-

den gesiegelten Muster werden bci der Ueber
nähme als Basis angenommen, und es wer-
den die Offerenlen insbesondere auf die bereits
im Jahre l»5,6 eingeführte neue Art Fuß-
bekleidungen aufmerksam gemacht, und auf
die bei den Monlurskommifsionen erliegenden
Muster verwiesen.

l)) Alle als nicht mustermäßig zurückgewiesenen
Sorten müssen binnen l4 Tagen erjetzt wer-
den, wogegen für die übernommenen Stücke
die Zahlung in dem Monate der bedungenen
Rate beiden betreffenden Monluräkommissions-
Kaffen geleistet over auf Verlangen bei der
nächsten Kricgskassa ang,wieftn wird.

<:) Nach Ablauf der bedungenen Lieferungs-
frist bleibt eö dem Aerar unbenommen, den
Rückstand auch gar nicht oder gegen einen
Pönal-Abzug von z.>^ (fünfzehn Prozent)
anzunehmen, auf dessen Zurückerstatlung die
Offerentcn unter keiner Bedingung zu rechnen
haben.

l!)Auch steht d.'M Aerar daö Recht zu, den
Lieferun^ölückstand auf Gefahr und Kosten
des Lieferanten, wo er zubekommen ist, um
den gangbaren, wenn auch höheren Preis
anzukaufen und die Kost.n-Differenz von dem-
selben hereinzubringen,

«)Die erlegte Kaution wird, wenn der Liefe-
rant nach Punkt « und sl kontraktsbrüchig
wird und seine Verbindlichkeit nicht zur ge-

hörigen Zeit oder unvollständig erfüllt, vom
'Aerar eingezogen.

s) Glaubt der Kontrahent sich in semen, auö
dem Kontrakte entspringenden Ansprüchen ge«
krankt, so steht ihm der Rechtsweg offen,
in welchem Falle er sich der Gerichtsbarkeit
des Militär - Landes . Gerichts zu untelwer-
fen hat.

jf) Stirbt der Kontrahent oder wlro er zur
Verwaltung seines Vermögens vor Ablauf
des Lieferungsgeschäftes unfähig, so treten
seine Erben oder gesetzlichen Vertreter in die
Verpflichtung zur Ausführung deb Vertrages,
wenn nicht daö hoh, Aerar in diesen Fällen
den Kontrakt auflöst; endlich hat

l») der Kontrahent von den drei gleichlautenden
Kontrakten ein Par« auf seine Kosten mit
dem klassenmäßigen Stempel versehen zu lassen.

Vom k. k. Landes-General'Kommondo am
24. Ju l i lttUU.

3tt Kreuzer Stempel.

Offerts - Formulare.
Ich Endeögeferligler, wohnhaft in (Stadt,

Or t , Bezirk, Kreis oder Komitat, Provinz)
erkläre hiemit, in Folge der geschehenen Aus»
schreibung
Mimnmmdcs i . G r u p p e .

2M>U Wiener Ellen weißes, ^ Wiener Ell,n
breites, ungenäßtes, unapprelirtcs Mon»
turstuch, die Elle zu . . f l . . . tr. Sage.. .

2<>lw Wiener Ellen hechtgraues, ° / , Wiener
Ellen breites, ungenäßtes, unappretirteS
Monturstuch, die' Elle zu . . fl. . . kl'.
Sagr . . .

5NM» Wiener Ellen weißes, « ^ , Wiener Ellen
breiles, sckwendungöfieies, unappretiltei»
Monlurstuch, die Elle zu . . si. . . kr
Sage . . .

ÜU«U Wiener Ellen lichtblaues, » ' / , , Wiener
Ellen breites, schwendungsfleieb, in Wolle
gefärbtes, unappretlrteS Monturstuch zu
Panlalons, die Elle zu . . si. . . kr.

5Wl> Wiener Ellen hechtgraues, »'/,« Wiener
Ellen breites, schwendungsfreies, in Wolle
gefärbtes, unappretirleö Montnrstuch, die
Elle zu . . si. . . kr. Sage . . .

5>l>l)tt Wiener Ellen graumelirtes, l ' / . ^ Wiener
Ellen breites, schwendungsfreilö, in Wolle
gefärbtes, unappretirtes MonlurStuch, die
Elle zu . . si. . . kr. Sage . . .

5>!w Stück schwere Pferdekohtn für schwele
Kavallerie, daS Wiener Pfund zu . . st.
. . kr. Sage . . .

5NN Stück leichte Pferdckotzcn für leichte Ka<
vallerie, das Wiener Pfund zu . . si.
. . kr. Sage . . .

8l»<» Wiener Ellen grünen Rasch, l '/,« Wiener
Ellen breit, die Elle zu . . si. . . kr.

5,!>lM Wiener EU.n Hallina, °/ . Wiener Ellen
breit, ungenäftt, unappretill, die Elle zu
. . si. . . kr. Sage . . .

Mimmmil des Anbotls.

2llMM Wiener Ellen Hemden- Leinwand, l Wiener . . fl. . . kr. Sage. . .
2WM> » ,, Gallien- u. Leintücher. EU, breit, die EUe . . fl.. . kr. Sa.qe. . .

5Ml<» » » Futter. zu: . . fl. . . kr. Sage . . .
5MW Wiener Ellen Strohsacklcinwand, I '/',« Wiener Ellen breit, die Elle zu . . fi... kr. Sage. . .

IMM> „ » Kittel- Zwilch, , Wiener ENe . . fi. . . kr. Sage . . .
5,Wl> >> >. Futter- breit, die Elle zu . . fi. . . kr. Sage . . .
2<w<» >> >> weißer < Oradl, die . . fl. . . kr. Sage . . .
20U0 » » blaugcstrcifter s Elle zu . . fl . . kr. Sage . . .

l«!Wl> >, » schwarzlackirtcn Kallkot, ein« Wr. Elle breit, die Elle zu . . fl. . . fr. Sage . . .
lU«<> Paar fertige deutsche Schuhe, . . fl. . . kr. Sage . . .
lMW >, ,, ungarische daö Paar zu . . fi. . . kr. Sage . . .

I . Gattung . . fl. . . kr. Bagc . .
INlw Stück 2. lohgare braune das Stück zu . . fl. . . kr. Sage . . . -

3. Kalbfelle . . fl. . . kr. Sage
!UM> » Hutfilze für Jäger, daö Stück zu . . fl. . . kr. Sage . . . ' ' '

2. G r u p p e .

5N«0 Wiener Ellen dunkelbraune?, l ' / ^ Wiener Ellen breites, schwendungüfreics, in Wolle
gefärbtes, unappretirtcü Monturötuch, die Elle zu . . fl. . . f^. Sage . . .

5W<» Wiener Ellen dunkelgrünes, »'/,<. Wiener Ellen breites, schwrndungssreils, in Wolle
gefärbtes, unappretirles Monturötuch, dle EUe zu . . fi. . . fr. Z^ge - - -
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Minimum dlö Anbote«.

KWU Wiener Ellen moh^'nqvaucs, l ^/,^ Wiencr Ellcn drcitcö, schwcndl,ngsfrcics, in Wolle
gefärbtes, unappretirtes Montursil lch, die Elle zu . . st. . . kl'. Sagc . . .

»MW Stück einfache zwciblattrige Bettkohcn, das Wicncr Pfund zu . . si. . . kr. S a g e . . .
5MW Wi<ncr Ellcu Zelterzwilch, l Wiener Elle dreit, dic Elle zu . . si. . . kr, S a g e . . .
5,000 Pfund lohgares leichtes Oberleder zu Schuhen und Et ie fe ln , der Wiener Zentner zu

. . st. . . kr. Sage . . .
5UUtt Pfund lohgares schweres Oderleder zu Riemenzeug, der Wiener Zentner zu . . f l .

. . kr. Sage . . .
IUUON Pfund in Knoppern gcgärbtes Pfundsohlenleder, der Wiener Zentner . . si . . kr.

Sage . . .
5,00 Paar fertige Haldstiefel, das Paar zu . . fl, . . kr. Sage . . .
5>l.'O „ „ Hufaren - Czismen, das Paar zu . . si. . . kr. Sage . . . in österreichi-

scher Wahrung an die MonturS - Kommission zu . . . nach den mir wohlbekannten Mustern
und untcr genauer Zuhaltung der mit der Kundmachung ausgeschriebenen Bedingungen und
aUen sonstigen, für solche Lieferungen in Wirksamkeit stehenden Kontrahirungs-Vorschriften
von jetzt dis Ende Oktober l ^ t t l , und zwar : ein Dr i t te l des angebotenen, bezüglich bewilligten
Lieferungs - Quantums bis Ende Oktober I8U0, in folgenden Liefcrungsratcn . . . . und zwei
Drittheile des erwähnten Quantums vom l . November IttUO bis Ende, Oktober l8< i l in fol-
genden Liefcrungsratcn, nämlich liefern zu wollen, für welches Offert ich auch mit

dem ssparirt eingesendeten, dem Lieferungöwerthe von . . . Gulden entsprechenden 5)6 Vadl'um,
von . . . Gulden in österr. Währung , gemäß der Kundmachung haste.

Das von der Handels- und Gewerbekammer ausgefertigte Leistungsfähigkeils c Zerti-
fikat liegt bei.

Gezeichnet zu O r t N . . . Kreis N. . . Land N . . . am . . ten . . . l8l»U.
N . N . Unterschrift deö Offercntcn sammt Angabc des Gewerbes.

Eouvert Formular.
(Ueber das Offert).

An Ein hohes k. k. Armee-Obcr - Kommando (oder Landes « Genoral - Kommand o) zn N. N
N. N. osserirt Tuch, Leinwand, Leder oder Fußbekleidungen ?c. lc.

E o u v e r t - F o r N l u l a r .
(Ueber den Depositenschein).

An Ein hohes k. k. Armee - Ober - Kommando (oder Landes ' General - Kommando) zu N . N,
Depositenschein über . . si. . . kr österr. Währ. zu dem Offert des N . N . (für
Tuchliefcrung (oder :c. :c. wie oben).

Z. 983. («)

^ Steyrischer Kräutevsaft ^
^ 3 ^ ^ für Prustleidende, /^M^K. M
^ dic Flasche ;', H « kr. öst. Währ.; ^

V 3Nn 5 k e l - u »i) n e r n e n ' E s s e l l z, 8
M dic Flasche ü , fl. öst. Währg.; .-^

M j die Flaickc :> 5H kr. öucrr. Wahrg.; W

Mi 'Dr. Brunn's ' ' !W
STOMATICON (Mundwasser),

' dic Flasche z'< H H kr. ö'st. Nä'hrss., ,'
sind stets echt u n d i n bester Q u a l i t ä t uorräthiq bei Hrn. .?<, ! , . «.iO>»«.'I in L a i b ach; !̂

Apotheker ^ » > > » in S t e i n ; Apolhttcr « t t » n « l , o » in G u r k f e l d. ^

Z . 8.'i7. (tt)
>ss. l . ausschl. privil. allgemein bclilblcs

A ii a t It e v i n - JfI u»dwtiN§e i*
VDN H . « . « » < » ^ ^ , prallt. Zobna^t in W i " l . Stadt. Tllchln'.ll'lN !)lr. 557, «preis l f l . ^ n k r . vsterr . W ä h r s t .

D>i ditsf^ ftit 10 Iahrl» blstlheude Munl'w.iüir sich als eines der vorzii^lichstlN O'u!,s,rvir>il!!^"«>tt>l ü 'wM für Z.ihü,
als Mundthtilt bewährt hat. ̂ lz Toiltttr'Oc^nst^nd ^on hohen und l^chslcu Hcrlschaft^n >,i>b 5tm lilchvtr.hrtcn Piit'lifun, bcnlchl
wird. namentlich aber von Seite hochqeachtcttt medizinisch hervorragciidcr Persiiilichfnttn durch viele Zeugnisse tewahrheilet wiid.
ft' fühl, ich mich j.rcl n-citeri-il Vlnpllislmg gänzlich überhoben. ,^^»»^—»»».

. ^ H a ! ) t t f t l o m b ,,,m Selbs i l ' lo l . ib i rc l l hl?hlcr Iähne . Prei,' H ss, 2l) ss. ö. W, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
' ^ M K. f a, ,schl vnv, A n a t h e r i n - Zahnpasta. Pre is l ss. 22 lr, '̂st. W. <Uc,ieta- W Ä ^ ^ ^ ^ ^ W
!>- .^^M bil ischts Zahnpu lver Pre is <« kr. öst, W. A»» H. «^. »'«z»z», Zahmnzt i" j W ^ ^ ^ ^ W W
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ Wic» , Stadt. Tüchi.Nllvll Nr, 557. ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ U

^ H ^ Auch zu ĥ b.n in den »nissm Ävl'thcllii Wi,«« so wie in allri, Provinzstädten bei
?.'» dll.,nnt.!, ^limcn ,,u dens.lb.n Preisn. — (lS wer^n l.i dsmsellc» auch alle Ali.» M D ^ ^ ^ D » !

« ^ ^ » lilnstlichir Zälue verfertigt. . . ,
M U W l M I n Laib.,ch bei Ä nt. .ssrisv er u. I " h- Kraschovi h; ix tti^, bei A. A n e l I >! " , « » W W W M M
« l l l M U D A r^m bci G M i h i , h Ä^'l'thlker; in Waraödin l'.i H a l t e r , Apl'tl,.l.r: in N.usiadtl tei l W ^ M M M W
W W W W d. « i ^ i o l l i . «p!,'tl)ifcr: in Wolfs^ri i bei W. P i r l c r ; i» Tnest bei Hikouich und Z a - > » ^ ^ > ^ »
W V W W D n e t t i . Äpethlscr; in Gurlfclo l-li F r i e d . VömcheS. Äpothcflr.

3. 1090. (4)
»ct J o l l . G i o i l t i l l i in i»nttarf) 1st 511 ljsl(»cn:

Echt llersische.̂  FnsMm töMmll^ Zluluer
z u r

Vertilgung dcr Zchabcu, Schwaben, Ameisen kc. ^ c .
Gcbmuchsanlvcisung kleine Flasche « 4 kr. — Mittlere Flasche » O kr. — Grosic Flasche 3 N kr.

Oistfreics Fliegen-tädtendes Papier.
Per Vlatt mit Gcbrmlchsanwcisung 1 kr. — l Paket mit 2!l Vl . 24 kr.

- . -

Z, ,333, (,)

E d i k t .
Vo>, dem gcftlliglc» k. k. Nolar. als Gclichls

kommissär, wild l'llaiult gcm^chl, daß in Fol^c g<
lichtlicher Vcrordiilill^ die nachstehcndln, zur Eroall
Exglcr'schcn ssoliknr^massa gel'örigf,, össc!Ul..t)blissa
t ionen , im Nclniwerlhe von UUOf t fi. O^M. , ">s
die 4 F MctalNqlits'Ol'llgatimieli Nr. 17.«:^!). 49.2!6
l)777 . 647 und 32.994, jeoe zu 1000 fl ; — die 4^
Metalliqxes.Obllaalicm Nr. 387 zu l>00 ft.; — dil
4 ' / , ^ MctalliqlicS.OliIi^ati0l,e>, vom 1.'>. Oklobc
l«49, Nr. 36.794. 33.392. <9.t!47 uild 16,i)32
jcbe zu 100 fi.. sammt dc„ alN'ä'ilgeuden Colipoi'l
n!l0 Talous. am tt. August d. I . , Purmillaü'
zwischen 10 und t2 Ubr in dessen A m t ^ n z l n . S>
PelcrSoorstadt Nr. 90. a„ dc» MelsU'iltriircii wcroc,
veräußert, lino hiedci zu dem lchtliekmmten E»»^
werthe werden ausgerufen werden.

i.'all,ach am 27. Juli 1800.
Der k, k. Notar u»D Gerichtö<ssommissäl

Dr. Bart. Suppanz.
Z. 133l.

Kundmachung.
Das Tyl'naucr Militär-Bequartiernngshaus

in Laibach benöthiget jährlich d îläusig 'ltt Klafter
hartes Brennholz und «M» Mehcn Buchenkohle.

Lieferanten dieses Materiales, welches nicht
auf ein M a l , sondern nach dem Bedarf dci«
zustellen ist, haben ihre diesifälligen Offerte bis
zum l<>. August l. I . an den Direktor der
Anstalt Hrn. I . Pleiweiß schriftlich zu ü'berrci-
chcn und die Länge des HolzeS, so wie dc»
Preis desselben und der Kohle darin anzugeben.

Die Ablieferung beider Materialien hat franco
loco Bequartierungshauä stattzufinden.
Von der Ockonomie-Verwaltung des Tyr<

nauer Vtilitär-Vequartierunstöhauscö.

«aibach am 20. Juli I860.

I . M. Hor.,k. ^os. Nnsch.,k.
Wilh. Uost. I"s. Schwentncr'
Z. 1290. (2)

An die Herren

Haus- und OelwlMliel'rsitzel.
Ich beehre mich anzuzeigen, daß lch

soeben wieder frische Sendung des k. k.
ausschl. prw. A r c a n u m s zur Vertilgung
der Rat ten, Haus- und Feldmäuse :c/ aus
der für die gesammte Monarchie einzig und
allein bestehenden Fabrik, der Frau Mathilde
V o r t o l o t t i (vormals Witwe Stoer in
Wien) erhalten habe, und kostet der große
Tiegel fi. l.'>:;, ein kleiner Tiegel 84 kr.
ö. Ä5. bei

Flor. Maurer
i n ütmbach.

Ucticr die mischll'arc n»d sichere Nirkll»a diss^
ssaliriklNeö llegen mchrcrc drr schö»slen Hcugmssc vc>r,
als z. V . :

Vom Hcrrn M a x . N i t t e r v. Freyenstcin >"
Wien. Alsrroc'rsladt Nr. ,141. 152 m,d l^ll.

Fr.1» t?va Massdal . M a y e r h o f e r in Wicil.
Alservorswpt Nr. 013.

Vom Her«,, F r a n ; Fischer, Vackermeister i»
Wien, Strmich.ilissc.

Vom Herrn Franz Seeger m Pcsth.
Von» Hcrril M a t h i a s Steinhäuser in Wie",

Alscivoiswdl Nr. <2!j )<-, ?,.'.

Z. «9li. (11)

Kundmachung.
Wegen meiner Aufenthaltsver-

a'nderung bin ich gesonnen, meine
Hänser Nr. 78 und 79 i l l dcr St .
Peters-Vorstadt und Nr. 8 in der
Kapuziner-Vorstadt nebst den dazu
gehörigen Wirthschaftsgebauden Miv
den Grundstücken sogleich gegen an-
nehmbare Bedingnisse zu verkauft^

Das Nähere ertheile ich mündlicy
oder schriftlich.


